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Beschlussvorschlag 
 

1. Die Gemeindevertretung Zempin beschließt die eingereichte Satzung gemäß Anlage 
über die Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe in der Tourismusregion Insel 
Usedom und Stadt Wolgast („Tourismusregion“) mit der dazugehörenden Kalkulation, 
vorgelegt durch die Firma KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, zu 
beschließen. 
 

2. Die Gemeindevertretung Zempin beschließt:  
 

1) Die Kurabgabe beträgt mit Wirkung ab 01.01.2026 pro abgabepflichtiger 
Person für jeden Aufenthaltstag in der Gemeinde Zempin in der Hauptsaison 
3,70 EUR und in der Nebensaison 3,30 EUR (jeweils einschl. Umsatzsteuer). 
Der An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet. 
Bemessungsgrundlage ist der Tagessatz des Anreisetages. 

2) Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (unter 6 Jahren) sind zu 
100�% zu befreien.  

3) Die Jahreskurabgabe nach § 4 Abs. 3 Satz 1 der Kurabgabesatzung der 
Gemeinde Zempin beträgt mit Wirkung ab 01.01.2026 124,20 EUR (einschl. 
Umsatzsteuer).  

4) Die in § 4 Abs. 2 der harmonisierten Kurabgabesatzung vom festgelegten 
Saisonzeiten umfassen: 

 
Hauptsaison: vom 01.04. bis 31.10.  
Nebensaison: vom 01.01. bis 31.03. sowie vom 01.11. bis 31.12. 

 
In der Kurabgabe ist die GästeCard-Umlage in Höhe von 0,02 Euro netto enthalten. 

 
In der Kurabgabe für Übernachtungs- und Tagesgäste ist ein Entgelt in Höhe von 0,90 Euro 
brutto und für Jahreskurkarteninhaber eine Pauschale in Höhe von 45,80 Euro brutto für die, 
gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen 
eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen 



Personennahverkehrs (Bahn) enthalten.  
 
Sachverhalt 
 
Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, die Gemeinde Ostseebad Ückeritz, die Gemeinde 
Seebad Loddin, die Gemeinde Ostseebad Koserow, die Gemeinde Seebad Zempin, die 
Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, die Gemeinde Ostseebad Karlshagen, die Gemeinde 
Ostseebad Trassenheide, die Gemeinde Krummin, die Gemeinde Sauzin und die Stadt 
Wolgast haben sich gem. § 11 Abs. 1 S. 2 Kommunalabgabegesetz Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) und ihrer gemeinsamen Prädikatisierung als Tourismusregion dazu 
entschieden, eine gemeinsame Kurabgabe auf Basis einer gleichlautenden Satzung zu 
erheben. 
 
Einzelheiten zu den einheitlichen Rahmenbedingungen – harmonisierte Satzung:  
Die Satzung beinhaltet die nach § 2 KAG M-V erforderlichen sechs Mindestbestandteile und 
trifft Regelungen zu/m:  

• Kreis der Abgabeschuldner (§ 2),  
• Abgabe begründenden Tatbestand (§ 1 insb. Abs. 3), 
• Maßstab Höhe der Kurabgabe (§ 4),  
• Satz der Abgabe (§ 4), sowie  
• Zeitpunkt der Entstehung (§ 6) und ihrer  
• Fälligkeit (§ 6).  

 
Hinzugenommen wurden Regelungen zur Befreiung von der Kurabgabe.  
Befreit sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, § 3 Abs. 1. Durch Befreiungen 
entstehende Ausfallbeträge tragen die Gemeinden, § 3 Abs. 2. Die von der Gemeinde 
Zempin im Jahr 2026 kalkulierten Ausfallbeträge betragen 33.316,74  EUR. Ermäßigungen 
bestehen nicht. 
 
Nachweise (§ 7) und Kontrollen (§ 7) sind im Rahmen der Satzungsharmonisierung ebenso 
wie Ersatzkurkarten (§ 8) und Abgabenerstattung (§ 8) in eigenen Paragrafen abgebildet 
worden, genauso wie die Kurkarte (UsedomCard; § 5).  
 
§ 9 regelt das Verhältnis zwischen Gemeinde und Quartiergebern.  
Erhebungsgebiet für die Kurabgabe ist das gesamte anerkannte Gebiet der vorgenannten 
Gemeinden, § 1 Abs. 2.  
 
Die Satzung bestimmt den Zeitraum der Abgabepflicht gemäß § 4 Abs. 2 für die Zeit vom 
01.04. - 31.10. (Hauptsaison) und für die restliche Zeit des Jahres 01.01. – 31.03. sowie 
01.11. – 31.12. (Nachsaison). 
 
Abgabepflichtige erhalten nach Entrichtung der Kurabgabe eine Kurkarte (UsedomCard). 
Diese gilt auch als Quittung für die entrichtete Abgabe. Die Kurkarte wird auf den Namen der 
abgabepflichtigen Person ausgestellt. Sie ist nicht übertragbar und gilt für die angegebene 
Dauer. Befreite Abgabepflichtige erhalten ebenfalls eine Kurkarte.  
 
Abgabepflichtige, die die Jahreskurabgabe entrichten, erhalten eine Jahreskurkarte.  
 
 
Die Kurkarte berechtigt zur Nutzung der in § 1 Abs. 3 der Satzung: 
 

• zu Kur-/Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen und Anlagen,  
• für die zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Veranstaltungen,  
• für die zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Leistungen und  
• für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den 

Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten 
Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote,  

 
soweit hierfür nicht besondere Gebühren oder Entgelte erhoben werden. 
 
Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet.  



Die Kurabgabe für Tagesgäste wird mit Entstehung der Kurabgabenpflicht fällig und ist am 
Tag der Ankunft in der von der Gemeinde des Aufenthalts zugelassenen Stelle (insb. 
Touristinformationen oder Automaten) zu entrichten.  
 
Die Kurabgabe für Übernachtungsgäste wird mit Entstehung der Kurabgabenpflicht fällig und 
ist nach der Ankunft bei dem Quartiergeber für den gesamten Aufenthalt zu entrichten. Die 
Abgabepflicht zur Jahreskurabgabe entsteht am 01.01. eines jeden Kalenderjahres, in dem 
die Abgabepflicht besteht. Bei einer Begründung der Abgabepflicht erst im laufenden 
Kalenderjahr entsteht die Abgabeschuld mit der Begründung der Abgabepflicht.  
 
Zum Zweck der Erhebung der Kurabgabe ist der Quartiergeber unter Beachtung des § 9 
Absatz 4 verpflichtet, folgende personenbezogene Daten zu erheben und unter Maßgabe 
des § 9 Absatz 2 an die Gemeinde oder den von dieser beauftragten Dienstleister zu 
übermitteln:  
Vor- und Nachname 
Anschrift 
An- und Abreisedaten 
Geburtsdatum 
E-Mailadresse 
 
Die Satzung soll zum 01.01.2026 in Kraft treten. 
      

Anlage/n 
1 Anlage 1_Kurabgabesatzung_2026_inkl. Datenschutz und Präambel neu 

(öffentlich) 
 

2 Anlage 2_16.10. VK 2026_Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast 
(öffentlich) 
 

3 Anlage 3_Bericht über die gemeinsame Kalkulation_2026 (öffentlich) 
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Gesetzl. Zahl 
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Satzung 
über die Erhebung einer Kurabgabe in der  

Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast 
– Kurabgabesatzung –  

 
 

Auf Grundlage der §§ 1, 2 und 11 KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 
2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 
2021 (GVOBl. M-V S. 1162), sowie des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-

burg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Mai 2024, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V 
S. 130, 136), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Zem-

pin vom … die folgende Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe erlassen: 
 

§ 1  
Tatbestand der Abgabenerhebung 

 
(1) Die Gemeinde Heringsdorf ist mit den Ortsteilen Ahlbeck, Bansin, Bansin Dorf, Gothen, Sellin, 
Alt Sallenthin und Neu Sallenthin als Seeheilbad und Heilbad, die Gemeinden Karlshagen, Tras-
senheide, Koserow, Loddin, Ückeritz, Zempin und Zinnowitz als Seebad bzw. Ostseebad staatlich 
anerkannt. Zusammen mit der Stadt Wolgast sowie den Gemeinden Krummin und Sauzin bilden 
die genannten Gemeinden die Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast. 
 
(2) Erhebungsgebiet für die Kurabgabe ist das gesamte anerkannte Gebiet der in Absatz 1 ge-
nannten Gemeinden.  
 
(3) Zur teilweisen Deckung der besonderen Kosten 
 
a) für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung, Verwaltung 

und Unterhaltung der zur Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrich-
tungen und Anlagen, 

b) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Veranstaltungen, 
c) für die zu touristischen Zwecken beworbenen und durchgeführten Leistungen und 
d) für die, gegebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Abgabe-

pflichtigen eingeräumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und anderer Angebote, 

 
erheben die in Abs. 1 genannten Gemeinden eine gemeinsame Kurabgabe, soweit der Aufwand 
nicht auf andere Weise gedeckt ist.  
 
(4) Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Einrichtungen, 
Anlagen und die Angebote tatsächlich genutzt bzw. in Anspruch genommen werden.  
 
(5) Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein zugänglicher Veran-
staltungen können neben der Kurabgabe Gebühren oder besondere Entgelte erhoben werden. 
 
 

§ 2 
Kurabgabepflichtiger Personenkreis (Kurabgabepflichtige) 

 
(1) Kurabgabepflichtig ist, wer sich im Erhebungsgebiet aufhält, ohne dort seinen gewöhnlichen 
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Aufenthalt zu haben (ortsfremd), und wer die Möglichkeit zur Benutzung der öffentlichen Einrich-
tungen oder zur Teilnahme an Veranstaltungen erhält. Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungs-
gebiet Eigentümer1 oder Besitzer einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er oder sie diese 
überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet arbei-
tet, in einem Ausbildungsverhältnis steht oder einen Kleingarten im Sinne des Bundeskleingarten-
gesetzes bewirtschaftet, der keine Wohnnutzung ermöglicht. Ist die dauernde Nutzung einer 
Wohnlaube gemäß § 20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt derjenige als ortsfremd, der 
sie zu Wohnzwecken nutzt oder Dritten dazu überlässt. 

 
(2) Bei Eigentümern oder Besitzern einer Wohnungseinheit, welche für diese nicht zugleich Haupt-
wohnung im Sinne des § 16 Abs. 2 LMG darstellt, wird die Eigennutzung dieser Wohnungseinheit 
überwiegend zu Erholungszwecken durch den Eigentümer bzw. Besitzer sowie die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerleglich vermutet. Familienangehö-
rige im Sinne dieses Absatzes sind Ehegatten und Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes und deren Kinder, soweit diese noch nicht wirtschaftlich selbständig sind. 
 
 

§ 3 
Befreiungen von der Kurabgabe 

 
(1) Von der Kurabgabe befreit sind  

 
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (unter 6 Jahren) 

 
(2) Durch Befreiungen entstehende Ausfallbeträge tragen die Gemeinden. 
 
 

§ 4 
Maßstab Höhe der Kurabgabe  

 
(1) Die Kurabgabe wird vom 01.01. bis zum 31.12. eines jeden Jahres erhoben. 
 
(2) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag, an dem sich der Kurabgabepflichtige im Erhebungsge-
biet aufhält 
 

a) in der Zeit vom 01.04. - 31.10. (Hauptsaison):   3,70 Euro  
 

b) in der Zeit vom 01.01. – 31.03. sowie vom 01.11. – 31.12.  
       (Nebensaison):       3,30 Euro 
 
Der An- und Abreisetag werden als ein Aufenthaltstag berechnet. Bemessungsgrundlage für die-
sen Aufenthaltstag ist der Tagessatz des Anreisetages. 
 
(3) Die Jahreskurabgabe beträgt für jedes Kalenderjahr, in dem die Abgabepflicht besteht: 
 
           124,20 Euro 
 
Zur Berechnung der Jahreskurabgabe werden 28 Tagessätze (Hauptsaison) als Grundlage ge-
nommen zzgl. eines Pauschalbetrages für inkludierte ÖPNV-Leistungen.  

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und an-
dere Formen werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.  

Kommentiert [AS-UTG1]: Bitte anpassen (zzgl. ÖPNV-

Umlage), sofern Mobilitätsleistung integriert ist. 

Kommentiert [AS-UTG2]: Bitte ergänzen, wenn die Bahn 

integriert wird. 
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(4) Abgabepflichtige nach § 2 Abs. 1 S. 2 dieser Satzung sowie Dauercamper und Dauerlieger 
zahlen unabhängig von ihrer tatsächlichen Aufenthaltsdauer im Erhebungsgebiet eine Jah-
reskurabgabe nach § 4 Abs. 3.  
 
(5) In der Kurabgabe für Übernachtungs- und Tagesgäste ist ein Entgelt in Höhe von 0,90 Euro 
brutto und für Jahreskurkarteninhaber eine Pauschale in Höhe von 45,80 Euro brutto für die, ge-
gebenenfalls auch im Rahmen eines überregionalen Verbundes, den Abgabepflichtigen einge-
räumte Möglichkeit der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs (Bahn) enthalten. 
 
(5) In der Kurabgabe ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 
 
 

§ 5  
Kur-/Gästekarte (UsedomCard) 

 
(1) Abgabepflichtige erhalten nach Entrichtung der Kurabgabe eine Kurkarte. Diese gilt auch als 
Quittung für die entrichtete Abgabe. Die Kurkarte wird auf den Namen der abgabepflichtigen Per-
son ausgestellt. Sie ist nicht übertragbar und gilt für die angegebene Dauer. Befreite Abgabe-
pflichtige nach § 3 Abs. 1 erhalten ebenfalls eine Kurkarte.  
 
(2) Abgabepflichtige, die die Jahreskurabgabe entrichten, erhalten eine Jahreskurkarte. Die Jah-
reskurkarte gilt für das auf ihr angegebene Kalenderjahr und kann mit einem Lichtbild des Inha-
bers versehen werden. Die Regelungen der Kurkarte gelten für die Jahreskurkarte entsprechend. 
 
(3) Die Kurkarte berechtigt zur Nutzung der in § 1 Abs. 3 dieser Satzung genannten Einrichtungen, 
soweit hierfür nicht besondere Gebühren oder Entgelte erhoben werden. Die Kurkarte ist bei Auf-
enthalt im Erhebungsgebiet durch den Abgabepflichtigen stets bei sich zu führen. 
 
 

§ 6 
Entstehen, Fälligkeit, Abrechnung und Nutzungsberechtigung der Kurabgabe 

 
(1) Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet. Sie ist eine Bringschuld 
und nach Maßgabe der folgenden Absätze zu entrichten: 
 
(2) Die Kurabgabe für Tagesgäste wird mit Entstehung der Kurabgabenpflicht fällig und ist am 
Tag der Ankunft in der von der Gemeinde des Aufenthalts zugelassenen Stelle (insb. Touristinfor-
mationen oder Automaten) zu entrichten. 
 
(3) Die Kurabgabe für Übernachtungsgäste wird mit Entstehung der Kurabgabenpflicht fällig und 
ist nach der Ankunft bei dem Quartiergeber für den gesamten Aufenthalt zu entrichten. 
  

Kommentiert [AS-UTG3]: Bitte diese Formulierung ver-

wenden, sofern die Bahn integriert ist. Ggf. Starttermin an-

passen. 

Kommentiert [AS-UTG4]: Ggf. anpassen, sofern der 

ÖPNV-Passus erforderlich ist. 
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(4) Die Abgabepflicht zur Jahreskurabgabe entsteht am 01.01. eines jeden Kalenderjahres, in dem 
die Abgabepflicht besteht. Bei einer Begründung der Abgabepflicht erst im laufenden Kalenderjahr 
entsteht die Abgabeschuld mit der Begründung der Abgabepflicht. Die Jahreskurabgabe wird 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt, der mit einem Heranziehungsbescheid über andere Ab-
gaben verbunden werden kann. Die Abgabe ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 

§ 7  
Nachweise und Kontrollen 

 
(1) Abgabepflichtige, die eine Befreiung gem. § 3 geltend machen wollen, haben die Vorausset-
zungen vor Ausstellen der Kurkarte nachzuweisen.  
 
(2) Die Gemeinden sind in ihrem Gemeindegebiet berechtigt, durch Mitarbeiter oder durch von 
ihnen beauftragte Personen, die sich als solche ausweisen müssen, Kontrollen hinsichtlich der 
Abgabeentrichtung durchzuführen. Bei Kontrollen sind die Kurkarten und ein amtliches Lichtbild-
dokument vorzulegen. Kurkarten, die missbräuchlich benutzt werden, werden eingezogen und es 
wird geprüft, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. 
 
 

§ 8  
Ersatzkurkarten und Abgabeerstattung 

 
(1) Für verloren gegangene Kurkarten, mit Ausnahme von Tageskurkarten, werden von den Ge-
meinden Ersatzkurkarten ausgestellt. 
 
(2) Bei vorzeitiger Abreise wird die zu viel gezahlte Kurabgabe durch die Gemeinden erstattet. Die 
Erstattung erfolgt nur an den Kurkarteninhaber gegen Rückgabe der Kurkarte, auf deren Rück-
seite der Quartiergeber die Abreise bescheinigt oder dies auf andere Weise bestätigt hat. Für 
andere Formen der Gästekarte erfolgt die Bestätigung der vorzeitigen Abreise durch von der Tou-
rismusregion Insel Usedom / Stadt Wolgast zugelassenen Stellen. Der Anspruch auf Erstattung 
kann innerhalb von 14 Tagen nach der Abreise geltend gemacht werden. Auf Jahreskurkarten 
werden keine Erstattungen vorgenommen. 
 
 

§ 9  
Pflichten und Haftung der Quartiergeber 

 
(1) Wer abgabepflichtige Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken über-
lässt (Quartiergeber), ist verpflichtet, die beherbergten Personen zu melden, die Kurabgabe ein-
zuziehen, an die jeweilige Gemeinde abzuführen und ihnen Kurkarten auszustellen. Quartiergeber 
ist auch, wer im Sinne des § 11 Abs. 3 KAG M-V abgabepflichtigen Personen Unterkunftsmög-
lichkeiten zu Erholungszwecken überlässt.  
 
(2) Zum Zweck der Erhebung der Kurabgabe ist der Quartiergeber unter Beachtung des  
Absatzes 4 verpflichtet, folgende personenbezogene Daten zu erheben und unter Maßgabe des 
Absatzes 2 an die Gemeinde oder den von dieser beauftragten Dienstleister zu übermitteln:  
 
Vor- und Nachname 
Anschrift 
An- und Abreisedaten 
Geburtsdatum 
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E-Mailadresse.  
 
Abgabepflichtige können die Kurkarte elektronisch erhalten oder dem Erhalt der elektronischen 
Kurkarte und der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der elektronischen Kurkarte formlos 
und voraussetzungslos widersprechen. In diesem Fall wird die E-Mailadresse nicht erhoben und 
die Kurkarte in Papierform ausgehändigt. Quartiergeber sind verpflichtet, den Abgabepflichtigen 
die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Informationen über die Datenverarbeitung im Zu-
sammenhang mit der elektronischen Kurkarte vor der Datenerhebung zur Verfügung zu stellen 
und auf das voraussetzungslose Widerspruchsrecht hinzuweisen.  
 
(3) Die Kurkartenvordrucke (Meldescheine/Erfassungsbogen Kurabgabe) sind in den zugelasse-
nen Stellen der entsprechenden Gemeinden kostenfrei erhältlich. Die Informationen über die Da-
tenverarbeitung stehen unter www.usedom.de/usedomcard zur Verfügung. 
 
(4) Die Meldescheine sind vor unbefugter Einsichtnahme zu sichern und nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsdauer (ein Jahr) zu vernichten. Auf Verlangen der Gemeinden sind die Meldescheine/Er-
fassungsbogen Kurabgabe zur Einsichtnahme vorzulegen und über alle Fragen, die die Entrich-
tung der Kurabgabe betreffen, Auskunft zu erteilen.  
 
(5) Der Quartiergeber soll das von der Gemeinde vorgegebene elektronische Meldeverfahren nut-
zen. Alternativ kann der Meldeschein/Erfassungsbogen Kurabgabe in Papierform abgegeben wer-
den. In beiden Fällen hat die Meldung innerhalb eines Werktages nach der Ankunft des Gastes 
zu erfolgen.  
 
(6) Jeder Quartiergeber ist verpflichtet, die Kurabgabesatzung für die Gäste sichtbar auszulegen. 
 
(7) Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat die Kurabgabe an die Gemeinden bis zum 10. des Folgemo-
nats abzuführen, beziehungsweise eine von ihm beauftragte Person (nicht den Gast) zu benen-
nen, die diese Pflichten erfüllt. Der Quartiergeber haftet für die rechtzeitige und vollständige Ein-
ziehung und Abführung der Kurabgabe. Sofern der Quartiergeber dieser Pflicht nicht nachkommt, 
wird die Höhe der abzuführenden Kurabgabe geschätzt. 
 
 

§ 10  
Datenverarbeitung 

 
(1) Für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Kurabgabe sind die Ge-
meinden nach § 1 gemeinsam datenschutzrechtlich verantwortlich. Für die Bereitstellung der Kur-
karten beauftragen sie einen gemeinsamen Dienstleister. 
 
(2) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen, zur Festsetzung der Kurabgabe und soweit es zur Kon-
trolle, ob die Abgabe entrichtet wurde, erforderlich ist, sind der Quartiergeber und die Gemeinden 
nach § 1 Abs. 1 befugt, den Namen, die Meldeanschrift, das Geburtsdatum sowie An- und Ab-
reisedatum der Abgabenpflichtigen zu verarbeiten. Soweit es für die Entscheidung über eine Be-
freiung von der Abgabepflicht erforderlich ist, dürfen die genannten Stellen abweichend von Artikel 
9 Abs.1 DS-GVO auch Gesundheitsdaten der Abgabenpflichtigen verarbeiten. § 8 DSG M-V gilt 
entsprechend. 
 
(3) Zum Zwecke der Auswertung der Nutzung und Optimierung der Angebote nach § 1 Abs. 3 
können die Gemeinden pseudonymisierte Daten zum Einsatz der Kurkarten erheben und aggre-
giert auswerten. Der gemeinsame Dienstleister ist ausschließlich zu diesem Zweck zu befugen, 
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die pseudonymisierten Daten zum Einsatz der Kurkarten zusammenzuführen und zu anonymisie-
ren. 
 
 

§ 11  
Straf- und Bußgeldvorschriften 

 
(1) Eine Abgabenhinterziehung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 16 KAG M-V mit 
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Nach § 16 Abs. 2 KAG M-V 
ist auch der Versuch strafbar.  
 
(2) Liegen die Voraussetzungen des § 17 KAG M-V vor, kann die Ahndung wegen einer Ord-
nungswidrigkeit in Betracht kommen.  
 
(3) Nach § 17 Abs. 2 KAG M-V handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig, 
 

a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder 
b) den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung der Abgabenerhebung, insbe-

sondere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnun-
gen oder Nachweisen zur Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder 
zur Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt  

 
und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu 
erlangen (Abgabengefährdung). Nach § 17 Abs. 3 KAG M-V kann in diesem Fall des Vorliegens 
der Voraussetzungen von § 17 Abs. 2 KAG M-V die Ahndung mit einer Geldbuße von bis zu 
5.000,00 € erfolgen. 
 
 

 
§ 12  

Zuständigkeit 
 
Die nach dieser Satzung den Gemeinden obliegenden Aufgaben können durch kommunale Ei-
genbetriebe oder anderer kommunaler Betriebe wahrgenommen werden, dessen Betriebsleitung 
die jeweilige Gemeinde insoweit vertritt. 
 
 

§ 13  
In-Kraft-Treten  

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

  
 
 
 
Zempin, den … 
 
 
 
Werner Schön 
Der Bürgermeister  
 



Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast

Kalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe

Überblick über die gemeinsame Kurabgabe für das Jahr 2026 (Stand: 16.10.2025)

Heringsdorf Karlshagen Koserow Krummin Loddin Sauzin Trassenheide Ückeritz Wolgast Zempin Zinnowitz Gemeinsam

Betriebskosten 8.458.899,02 € 959.608,00 € 802.000,00 € 25.695,08 € 790.000,00 € 14.128,01 € 917.200,00 € 750.350,60 € 1.376.259,41 € 403.524,00 € 2.215.100,00 € 16.712.764,12 €

Personalkosten 4.846.962,68 € 642.217,00 € 540.000,00 € 5.285,00 € 320.000,00 € 12.158,55 € 678.400,00 € 643.389,86 € 202.928,00 € 271.145,00 € 1.109.800,00 € 9.272.286,09 €

Abschreibungen 829.144,56 € 113.356,00 € 210.000,00 € 1.123,22 € 210.000,00 € 2.582,63 € 120.000,00 € 118.075,40 € 227.065,91 € 204.300,00 € 345.000,00 € 2.380.647,71 €

Verzinsung Fremdkapital 58.400,00 € 1.960,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 82.360,00 €

anderweitig gedeckter Aufwand -2.571.246,65 € -151.680,00 € -31.000,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € -109.500,00 € -242.037,76 € -248.502,00 € -18.700,00 € -276.100,00 € -3.688.766,41 €

Abgabenfähiger Aufwand je Gemeinde 11.622.159,60 € 1.565.461,00 € 1.541.000,00 € 32.103,30 € 1.280.000,00 € 28.869,19 € 1.606.100,00 € 1.269.778,10 € 1.557.751,32 € 860.269,00 € 3.395.800,00 € 24.759.291,50 €

Höhe des jeweiligen Eigenanteils in Prozent 5,49% 14,99% 7,41% 26,07% 4,73% 54,23% 4,30% 6,01% 83,95% 8,02% 9,40% 11,76%

Eigenanteil in Euro 638.236,09 €       234.708,95 €         114.117,30 €     8.370,48 €         60.518,03 €       15.654,63 €       69.079,02 €       76.352,77 €      1.307.721,07 €  68.987,10 €       319.141,93 €     2.912.887,37 €        

Kosten, die nicht umgelegt werden (freiw. Eigenanteil) -  €                    100.000,00 €     100.000,00 €           

Höhe des Eigenanteils 638.236,09 € 234.708,95 € 114.117,30 € 8.370,48 € 60.518,03 € 15.654,63 € 69.079,02 € 76.352,77 € 1.407.721,07 € 68.987,10 € 319.141,93 € 3.012.887,37 €

Ausgleich der Nachkalkulation 2023 8.781,64 € 16.675,69 € 11.759,80 € 14.621,68 € 3.510,95 € 55.349,76 €

Ausgleich der Nachkalkulation 2024 -367.061,25 € -127.294,07 € 26.185,96 € 59.400,52 € -145.708,82 € 0,00 € 9.463,30 € -219.924,09 € -764.938,44 €

Anteil in Prozent 2024 100% 100% 100% 50% 50% 0% 50% 88%

Deckungsbedarf (umlagefähiger Aufwand) 10.625.643,90 € 1.220.133,67 € 1.464.828,47 € 23.732,82 € 1.278.882,48 € 13.214,56 € 1.405.933,84 € 1.193.425,33 € 150.030,24 € 804.256,15 € 2.856.733,98 € 21.036.815,45 €

Umlageeinheiten, ungewichtet 4.068.469 506.585 592.723 17.783 492.000 9.407 601.200 453.407 58.840 303.175 1.121.295 8.224.884

Umlageeinheiten, gewichtet 3.939.540 499.534 581.780 17.468 479.970 9.220 583.845 444.784 57.370 300.449 1.092.365 8.006.325

0,02 €                  0,02 €                    0,02 €                0,02 €                0,02 €                0,02 €                0,02 €                0,02 €               0,02 €                0,02 €                0,02 €                0,02 €                     

Abgabesatz (netto) - ohne Unterscheidung Saison: 2,63 €                  2,43 €                    2,49 €                1,35 €                2,62 €                1,42 €                2,36 €                2,65 €               2,57 €                2,67 €                2,55 €                2,56 €                     

- mit Unterscheidung Saison:

85% Nebensaison (85 %) 2,31 €                  2,09 €                    2,16 €                1,17 €                2,28 €                1,24 €                2,06 €                2,30 €               2,24 €                2,29 €                2,24 €                2,25 €                     

Hauptsaison (100 %) 2,72 €                  2,46 €                    2,54 €                1,38 €                2,68 €                1,45 €                2,43 €                2,70 €               2,64 €                2,70 €                2,64 €                2,65 €                     

85% Nebensaison (85 %) 2,31 €                  2,09 €                    2,16 €                1,17 €                2,28 €                1,24 €                2,06 €                2,30 €               2,24 €                2,29 €                2,24 €                2,25 €                     

Steuersatz 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Abgabesatz (brutto) - ohne Unterscheidung  Saison: 2,82 €                  2,60 €                    2,67 €                1,45 €                2,80 €                1,52 €                2,52 €                2,84 €               2,75 €                2,86 €                2,73 €                2,74 €                     

- mit Unterscheidung Saison:

Nebensaison (85 %) 2,47 €                  2,24 €                    2,31 €                1,25 €                2,44 €                1,32 €                2,21 €                2,46 €               2,40 €                2,45 €                2,40 €                2,41 €                     

Hauptsaison (100 %) 2,91 €                  2,63 €                    2,72 €                1,48 €                2,87 €                1,56 €                2,60 €                2,89 €               2,82 €                2,89 €                2,82 €                2,83 €                     

Nebensaison (85 %) 2,47 €                  2,24 €                    2,31 €                1,25 €                2,44 €                1,32 €                2,21 €                2,46 €               2,40 €                2,45 €                2,40 €                2,41 €                     

Jahreskarte 28 81,41 €                73,78 €                  76,03 €              41,30 €              80,43 €              43,54 €              72,74 €              80,99 €             78,95 €              80,80 €              78,95 €              79,32 €                   

+ Umlage ÖPNV

2,91 €                  2,63 €                    2,72 €                1,48 €                2,87 €                1,56 €                2,60 €                2,89 €               2,82 €                2,89 €                2,82 €                2,83 €                     

Es wurde kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.

detaillierte Aufstellung

zuzüglich 0,02 € GästeCard-Umlage
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Bearbeitungsgegenstand 

 

Die Zielstellung ist die Fortführung der gemeinsamen Kurabgabe auf der Insel Usedom und der 

Stadt Wolgast. 23 Gemeinden der Insel Usedom sind zusammen mit der Stadt Wolgast vom 

Wirtschaftsministerium als gemeinsame Tourismusregion staatlich anerkannt worden. Die vorlie-

gende Kalkulation beschränkt sich auf die acht anerkannten Seebäder, die die Kurabgabe erha-

ben, sowie auf drei weitere Gemeinden (Krummin, Sauzin und Stadt Wolgast), die neu seit dem 

01.01.2025 Kurabgabe erheben. Die Ausweitung auf weitere Gemeinden der Tourismusregion ist 

angestrebt. 

 

 

1. Allgemeines zur Kurabgabe  

 

Die Kurabgabe wird gemäß § 11 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG 

MV) für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Kur- und Erholungseinrichtun-

gen sowie der Veranstaltungen erhoben. Sie dient zur (anteiligen) Deckung des Aufwandes für 

die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten 

öffentlichen Einrichtungen und durchgeführten Veranstaltungen.  

 

Da bereits die Möglichkeit der Inanspruchnahme reicht, wird die Kurabgabe rechtstechnisch als 

Sonderform der Entgeltabgabe eingestuft. Wegen ihres Charakters als Vorteilsentgelt ist sie auf 

der einen Seite einem Beitrag ähnlich, wegen der tatsächlichen Inanspruchnahme auf der ande-

ren Seite weist sie gebührenrechtliche Charakterzüge auf. Aus diesem Grund die Regeln der §§ 

6 und 7 KAG MV entsprechend anzuwenden.  

 

Die Gemeinden haben sich dazu entschlossen, gem. § 11 Abs. 1 S. 2 KAG MV eine gemeinsame 

Kurabgabe zu erheben. Es ist bei der Kalkulation zu beachten, dass der Ertrag der Gesamtauf-

wendungen die in § 11 Abs. 1 KAG MV genannten Maßnahmen (Leistungen) nicht überschreiten 

darf.  

 

2. Satzungsarbeiten 

 

Die bereits bestehende, harmonisierte Satzung wird fortgeführt. Die Änderung der Satzung be-

schränkt sich auf die Höhe der Kurabgabe und die Saisonzeiten (die Vor- und Nachsaison werden 
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zu einer Saisonzeit, der Nebensaison, zusammengefasst). Weitere Anpassungen beziehen sich 

auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Ausgabe der UsedomCard in 

elektronischer Form. Diese wurden durch die Gemeinden in Rücksprache mit dem Landesdaten-

schutz Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen. 

 

3. Zusammenstellung der abgabefähigen Kosten der Kurabgabe 

 

Gem. § 2 KAG MV dürfen Abgaben nur aufgrund einer Satzung erhoben werden. Die Satzung 

muss dabei den Satz der Abgabe regeln. Damit der Satz der Abgabe durch die Gemeindevertre-

tung ermessensfehlerfrei bestimmt werden kann, ist eine Kalkulation notwendig. Die Kurabgabe 

wird in mehreren Schritten ermittelt. 

 

3.1. Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand 

 

Schon aus der Rechtsnatur der Kurabgabe folgt, dass die Summe der Abgaben den Aufwand für 

die abgabefähigen Einrichtungen und Veranstaltungen (sowie ggf. die ermäßigte oder kostenlose 

Nutzung des ÖPNV und weiterer Angebote) nicht übersteigen darf1. Daher sind in einem ersten 

Schritt die abgabefähigen Aufwendungen zu ermitteln. Dieser Schritt wurde von den Gemeinden 

übernommen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die acht prädikatisierten Seebäder die Erhebung der Kurab-

gabe über Eigenbetriebe und die drei weiteren Gemeinden über ihre Verwaltungen organisieren. 

Die abgabefähigen Kosten für das Kalenderjahr 2026 sind nach den besprochenen Grundsätzen 

von den jeweiligen Eigenbetrieben bzw. den Verwaltungen ermittelt und übersandt worden. Eine 

Kontrolle des abgabefähigen Aufwands und Prüfung auf Vollständigkeit oder Korrektheit erfolgte 

durch die KUBUS GmbH nicht.  

 

Es sind nur solche Aufwendungen abgabefähig, die den in § 11 Abs. 1 KAG MV genannten Tat-

beständen entsprechen. Hierzu erhielten die Gemeinden einen Katalog mit einem Überblick mög-

licher Einrichtungen, die über die Kurabgabe refinanziert werden können. (siehe Anlage) 

 

Zudem ist zu beachten, dass die Eigenbetriebe auch KAG-fremde Leistungen erbringen, die nicht 

über § 11 KAG MV refinanziert werden dürfen. Diese Leistungen galt es zu separieren. Sofern 

                                                

1 Vgl. Driehaus, § 11 Rn. 93 
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diese KAG-fremden Leistungen Gewinne erzielen, können diese zur freien Verwendung genutzt 

werden. Einnahmen aus der Kurabgabe sind hingegen zweckgebunden. Ferner waren auch die 

Aufwendungen der Fremdenverkehrsabgabe in den prädikatisierten Seebädern nach § 11 Abs. 

1 Nr. 2 KAG MV zu separieren. Dabei sind für die vorliegende abgabenrechtliche Betrachtung 

folgende Bereiche zu beleuchten: 

 

• Kurabgabe, § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KAG MV 

• Fremdenverkehrsabgabe, § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 KAG MV 

• KAG-fremde Kosten 

 

Wir gehen davon aus, dass das sog. Spiegelbildprinzip eingehalten worden ist. Das bedeutet, 

dass die uns gemeldeten Kosten des Bereichs der Kurabgabe keine Aufwendungen und Erträge 

der anderen Bereiche enthalten. Sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite sind 

Kosten der Bereiche „Fremdenverkehrsabgabe“ und „KAG-fremde Kosten“ zu entfernen. Ledig-

lich Kosten aus dem Bereich „Kurabgabe“ sollten gemeldet werden. Sofern die von der Gemeinde 

gemeldeten Zahlen dem Spiegelbildprinzip nicht entsprachen, sind die Erträge der anderen Be-

reiche abgezogen worden.  

 

3.1.1. Harmonisierte Annahmen  

 

Neben den zuvor benannten abgabenrechtlichen Betrachtungen wurden folgende Parameter an-

geglichen:  

 

• Keine kalkulatorischen Wagniskosten 

• Keine Berücksichtigung von Zuschüssen und Zuwendungen bei den Abschreibungen  

(§ 6a Abs.2 KAG MV) 

• Keine Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen 

 

3.1.2. Steuerrechtliche Harmonisierung 

 

Da die steuerrechtliche Betrachtung der Kurbetriebe umstritten ist, musste sich diesbezüglich auf 

eine Vorgehensweise geeinigt werden. Es ist entschieden worden, mit Netto-Werten zu kalkulie-

ren. Zudem melden die Gemeinden ggf. einen Betrag, bei denen sie davon ausgehen, dass ein 

Vorsteuerabzug nicht mehr möglich sein wird. Die Bewertung darüber haben die Gemeinden in 
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Rücksprache mit ihren jeweiligen Steuerberatern getroffen, bei welchem sie keine Vorsteuer zie-

hen können. Dieser Betrag wird abgabenerhöhend in die Kalkulation eingestellt.  

 

Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand: 

Darstellung prognostizierter abgabefähiger Aufwand 2026:  

Abgabefähiger Aufwand 24.759.291,50 €  

 

3.2. Schritt 2: Ermittlung umlagefähiger Aufwand 

 

Die festgestellten abgabefähigen Kosten dürfen nicht in Gänze auf den abgabepflichtigen Perso-

nen umgelegt werden, da die Einrichtungen, nicht nur von Kur- und Feriengästen, sondern auch 

von den Einwohnern der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Um dieser Vorgabe gerecht 

zu werden, wird ein Gemeindeanteil dargestellt. „Die Festlegung der Höhe des Eigenanteils liegt 

im weiten Ermessen des Ortsgesetzgebers und hat sich an den jeweiligen örtlichen Verhältnissen 

- insbesondere an dem Umfang des Kurgästeanteils und an der Art der einzelnen Kureinrichtun-

gen in der erhebungsberechtigten Gemeinde – zu orientieren.“2 Im Rahmen der gemeinsamen 

Kalkulation wurde die Ermittlung des Eigenanteils harmonisiert. 

 

Die Ermittlung des Eigenanteils beruht auf dem Grundgedanken, dass die Einheimischen die 

touristischen Einrichtungen nicht so intensiv nutzen wie die Ortsfremden. Um einen sachgerech-

ten Vergleich zu erhalten, wird davon ausgegangen, dass ein Einheimischer an 28 Tagen im Jahr 

die eigene Gemeinde wie ein Tourist benutzt. Einzige Ausnahme: Stadt Wolgast. Da davon aus-

zugehen ist, dass die Nutzung touristischer Angebote in einem Mittelzentrum weniger intensiv 

erfolgt, werden die Nutzungstage mit 0,5 faktorisiert. Diese touristischen Nutzungstage der Ein-

heimischen werden den Aufenthaltstagen der Ortsfremden entgegengestellt. Anhand der errech-

neten kalkulatorischen Nutzungsanteile wird ein umlagefähiger Betrag für die Ortsfremden dar-

gestellt. 

 

Die 28 Tage wurden wie folgt ermittelt: 

Errechnung   Nutzung wie ein Tourist in Stunden   

Umrechnung 
in Tagen = 

einheimische 
Nutzung 

Tage 2026 Tage in Stunden Stunden * Tage touristische Nut-
zung des Gastes 
am Tag in Stun-

den 

freie Tage 104 1,5 156 

Arbeitstage 254 0,5 127 

    283 10 28,3 

                                                

2 Aussprung / Siemers / Holz, Kommunalabgabengesetz Mecklenburg – Vorpommern, § 11 2.7.3. 
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Der Eigenanteil soll die Kosten der Gemeinde abdecken, die durch die Nutzung der eigenen Ein-

wohner entsteht. Aus diesem Grund gehen wir in der Kalkulation nicht von der möglichen Nutzung 

der Einwohner aus, die natürlich deutlich höher liegt. Vielmehr wird hier auf die tatsächliche Nut-

zung abgestellt. 

In sieben der elf Gemeinden liegt der Eigenanteil unter 10% und somit unterhalb einer Entschei-

dung des VG Greifswald, die einen Eigenanteil unter 10% als nicht mehr rechtmäßig ansieht.3 

Allerdings sagt das OVG Greifswald: „Dieser rechtliche Komplex ist in der Rechtsprechung des 

Senates zwar noch nicht hinreichend geklärt. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob ein Eigen-

anteil von weniger als 10 v. H. von der Gemeindevertretung nicht ermessensfehlerfrei be-

schlossen werden könne (offengelassen im Urt. des Senates vom 23. Juli 2015 – 1 L 28/13 –, 

juris Rn. 22).“4 Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Eigenanteil unter 10% auch ermessens-

fehlerfrei beschlossen werden kann. Die hier vorgeschlagene Herleitung des Eigenanteils enthält 

keine sachfremden Erwägungen und wurde im Urt. des OVG Greifswald vom 28. Oktober 2024 

– 4 K 756/21 – bestätigt.  

 

Der Gemeindeanteil ist für jede Gemeinde individuell berechnet worden, da trotz gemeinsamer 

Erhebungsregion die Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden bestehen bleibt und die Gemein-

den nur eine Satzungsbefugnis für ihre Gemeinde haben. Der in der gemeinsamen Kalkulation 

dargestellte Eigenanteil entspricht der Summe der Eigenanteile aus den einzelnen Gemeinden, 

die jeweils nach dem oben genannten Modell hergeleitet worden sind. 

 

Nach diesen Grundsätzen ist der festgestellte Eigenanteil von den abgabefähigen Aufwendungen 

abzuziehen. Somit steht der umlagefähige Aufwand (= Deckungsbedarf) fest. 

 

Darstellung prognostizierter umlagefähiger Aufwand 2026:  

Abgabefähiger Aufwand 24.759.291,50 € 

Höhe des Eigenanteils: 11,76 % 

Gemeindeanteil für die Vorteile der Einheimischen 2.912.887,37 € 

Kosten, die nicht umgelegt werden (freiwilliger Anteil 
der Stadt Wolgast) 100.000,00 € 

Ausgleich der Nachkalkulation 2023 55.349,76 € 

Ausgleich der Nachkalkulation 2024 -764.938,44 € 

Umlagefähiger Aufwand 21.036.815,45 € 

 

                                                

3 VG Greifswald, Urteil vom 17. Juni 2021, Az. 3 A 1918/18 

4 OVG Greifswald, Urteil vom 5. Februar 2018, Az.1 L 89/14 
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Der gemeinsame Eigenanteil entspricht ungefähr dem Anteil des Vorjahres. 

 

3.3. Schritt 3: Ermittlung der abgabefähigen Personen 

 

Um die Kurabgabe berechnen zu können, sind die sogenannten Umlageeinheiten zu ermitteln. 

Bei der Kurabgabe ist damit die Summe aller abgabepflichtigen Aufenthalte gemeint. Damit dieser 

hinreichend bestimmt werden kann, sind die abgabefähigen Aufenthalte zu ermitteln. Der abga-

bepflichtige Personenkreis bestimmt sich nach § 11 Abs.2 KAG MV. Der abgabepflichtige Perso-

nenkreis ist hinreichend besprochen worden. Neben den Übernachtungsgästen und den Tages-

gästen werden auch die Dauergäste zur Kurabgabe herangezogen. Zu den Dauergästen gehören 

auch Zweitwohnungsinhaber/-besitzer sowie Dauercamper/Dauerlieger. Diese Dauergäste wer-

den dabei pauschal behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass diese sich an 28 Tagen in der 

Gemeinde zu Erholungszwecken aufhalten.  

 

Zu berücksichtigen ist, dass es Saisonzeiten gibt. Da das touristische Angebot der Nebensaison 

nicht das Maß der Angebote in der Hauptsaison erreicht, ist eine ganzjährige Kurabgabe in glei-

cher Höhe nicht geboten. Die Saisonzeiten haben sich dahingehend zum Vorjahr geändert, als 

dass die Vor- und Nachsaison harmonisiert wurden und dementsprechend zusammengefasst 

werden konnten: Hauptsaison (April bis Oktober) und Nebensaison (Januar bis März sowie No-

vember und Dezember). Bei der Bestimmung der Höhe der Abgabesätze wurde u.a. das Leis-

tungsangebot herangezogen. Das stärkste Leistungsangebot gibt es während der Hauptsaison, 

wohingegen die Nebensaison ein reduziertes Leistungsangebot bietet. Vergleicht man die Leis-

tungsangebote, so erscheint eine Abstufung der Nebensaison von 15% als sachgerecht. Dies hat 

für die Kalkulation zur Folge, dass die Aufenthaltstage der Nebensaison zu gewichten sind.  

 

Die Gewichtung erfolgt, indem ein verhältnismäßig höherer Abgabesatz für die Hauptsaison be-

rechnet wird. Dies erreicht man dadurch, dass die tatsächlichen Aufenthaltstage der Abgabe-

pflichtigen in der Nebensaison um die bereits dargestellten 15% reduziert (gewichtet) werden.  
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Schritt 3: Ermittlung der abgabefähigen Personen  
(Umlageeinheiten)  

Prognose abgabepflichtige Aufenthalte/ 
Umlageeinheiten 2026 8.224.884 AHT 

Prognose gewichtete Aufenthaltstage: 8.006.325 AHT 

 

Hiermit liegt man mit 32.738 zusätzlichen Aufenthalten in etwa auf dem Niveau des Vorjahres 

(7.973.587 gewichtete AHT). Dies spiegelt die aktuelle Entwicklung der Gästezahlen wider. 

 

3.4. Schritt 4: Berechnung der Kurabgabe 

 

Teilt man die festgestellten umlagefähigen Aufwendungen durch die gewichteten Umlageeinhei-

ten, so erhält man die Kurabgabe (netto) für die Hauptsaison. Die Kurabgabe der Nachsaison 

entspricht 85% der Höhe der Kurabgabe der Hauptsaison.  

 

Die Kurabgabe ist gem. dem Umsatzsteuergesetz mit 7% zu versteuern. Die errechnete gemein-

same Kurabgabe gilt für das gesamte Erhebungsgebiet, welches den anerkannten Gemeindege-

biet der acht Gemeinden entspricht. 

 

Darüber hinaus haben die Gemeinden beschlossen, die administrativen und technischen Leis-

tungen im Rahmen der gemeinsamen Kurabgabe (UsedomCard) über eine GästeCard-Umlage 

zu finanzieren. Der für 2026 kalkulierte Aufwand beläuft sich auf 160.000€ mit einer Umlage i.H.v. 

0,02€ netto. 

 

Schritt 4: Berechnung der Kurabgabe  

Deckungsbedarf 2026 21.036.815,45 € 

Umlageeinheiten (gewichtet) 7.973.587 

Abgabesatz netto:   

zzgl. GästeCard-Umlage                   0,02 €  

Kurabgabe Hauptsaison                     2,65 €  

Kurabgabe Nebensaison 2,25 €  

Abgabesatz brutto (Steuersatz): 7% 

Kurabgabe Hauptsaison                     2,83 €  

Kurabgabe Nebensaison                     2,41 €  

Jahreskurabgabe                   79,32 €  

 

Die Kurabgabe beträgt rechnerisch netto 2,65 € in der Hauptsaison und 2,25 € und netto in der 

Nebensaison (inkl. 0,02€ GästeCard-Umlage). Die Bruttowerte inkl. GästeCard-Umlage betragen 
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rechnerisch 2,83 € in der Hauptsaison und 2,41 € in der Nebensaison. Die Jahreskurabgabe 

beträgt dementsprechend 79,32 € (brutto). Es wurde kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen 

gerundet. 

 

Es wird empfohlen, die Kurabgabe brutto in der Hauptsaison auf 2,80 € zu beziffern. In der  

Nebensaison sollte die Kurabgabe 2,40 € brutto betragen. Die Jahreskurabgabe sollte 78,40 € 

(brutto) betragen. 

In den Gemeinden Ostseebad Heringsdorf, Ostseebad Ückeritz, Seebad Loddin, Ostseebad Ko-

serow, Seebad Zempin, Ostseebad Zinnowitz, Ostseebad Trassenheide sowie in der Stadt Wol-

gast kommt ggf. eine weitere Umlage für die Nutzung ortsspezifischer Mobilitätsangebote hinzu. 

Diese kann dem gemeindeindividuellen Beschluss über die Satzung und Kalkulation entnommen 

werden. 

 

 

3.5. Schritt 5: Ermittlung der Ausfallbeträge für die Gemeinde 

 

Neben dem Eigenanteil für die Nutzung der Einheimischen hat jede Gemeinde die satzungsmä-

ßig gewährten Befreiungen auszugleichen. Dieser Umstand beruht auf der Annahme, dass ge-

währte Befreiungen nicht zu Lasten anderer Abgabepflichtigen führen dürfen. Wenn Befreiungen 

aus wichtigen Gründen gewährt werden, müssen diese dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG 

genügen. „Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen dürfen nicht zu einer Mehrbelastung der 

übrigen Kurabgabepflichtigen führen“5. 

 

Im Rahmen der Harmonisierung sind auch die Befreiungstatbestände angeglichen worden. Mit 

der vorgelegten Kalkulation sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (d.h. Kinder unter 6 

Jahren) befreit von der Zahlung der Kurabgabe. Alle anderen Abgabepflichtigen erhalten keine 

Befreiungen oder Ermäßigungen. 

 

Das Kalkulationsblatt der einzelnen Gemeinden weist daher abschließend die Ausfallbeträge und 

einen Kostendeckungsgrad aus. 

  

                                                

5 Vgl. Aussprung/Siemers/Holz, Kommunalabgabengesetz Mecklenburg – Vorpommern, § 11, 2.3 
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4. Abschließendes 

 

Eine Besonderheit der touristischen Abgaben ist der Umstand, dass die Gemeinde Ausfallbeträge 

zu tragen hat. Dies hat zur Folge, dass ein Kurbetrieb in Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 

dem KAG keine Gewinne erzielen kann. Gewinne kann ein Kurbetrieb nur mit KAG-fremden Be-

reichen erzielen.  

 

Der vorliegende Bericht behandelt die gemeinsame Kalkulation der elf anerkannten Gemeinden. 

Wie bereits dargestellt beruht die gemeinsame Kalkulation auf den elf Einzelkalkulationen der 

Gemeinden. In der Kalkulationstabelle ist daher dargestellt, wie die Zahlungsströme zu leisten 

sind, dass jede Gemeinde auch die Kurabgabe bekommt, die ihr nach KAG zusteht. 

 

Diese Vorkalkulation beruht auf Prognosen, die im Rahmen einer Nachkalkulation kontrolliert 

werden müssen. Nach den Ergebnissen der Nachkalkulation sind die Zahlungsströme unter den 

Gemeinden an die tatsächlich festgestellten Bedingungen anzupassen. 

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.  

 

 

 

___________________   

Michael Wegener 

Assessor jur. 
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5. Anlage: Kalkulationsvorgaben - Übersicht kurabgabefähige Einrichtun-

gen 
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